Gefährdungsanalyse beim Fräsen (konventionell)

Gefährdungen durch Machinen und Anlage:
· Ist die Maschine in einem sicheren Zustand?

· Einschaltknopf gegen unbeabsichtigtes Eindrücken gesichert?

· Kurbel am Maschinentisch bei automat. Vorschub gesichert durch Kupplung?

· Ist der Schlüssel zur Spannung der Wz. aufnahme gegen Steckenlassen gesichert?

· Ist der Fräser sicher eingespannt?

· Ist das Spannmittel sicher auf dem Maschinentisch aufgespannt?

· Sind hervorstehende Stangen oder Rohre am Tischende gesichert?

· Ist ein Späneschutz vorhanden?

· Ist der Notausschalter gut erreichbar?

· Sind Pinsel zur Spanabfuhr vorhanden?

· Werkzeuge (Kreuzschüssel) und Kreuzschrauben zum spannen von Stirnfräsern in den Aufnahmedorn i.O.? (Gefahr von Schnittverletzungen durch abrutschen;)

· Gefahr von Rückenverletzungen durch heben von schweren Maschinenteilen?

· Gefahr von Erfasst werden vom Fräswerkzeug?

· Maschine geerdet? (Gefahr von Körperschluss)

Gefährdungen durch Werkstücke:

· Kann das Werkstück sicher aus Behältern entnommen werden?

· Ist das Werkstück sicher eingespannt (gegen herausfliegen gesichert?)

· Kann das Werkstück sicher aus der Maschine entnommen werden?

· Besteht Gefährdung durch Späne?

· Besteht Gefährdung von Schnittverletzungen durch Gratbildung

· Besteht Verbrennungsgefahr wg. heißem Werkstück?

· Kann das Werkstück sicher abgelegt werden?

Gefährdungen durch Arbeitsumwelt:

· Ist im Arbeitsumfeld sicher zu arbeiten (Begehen, Platz, Materiallagerung usw?)

· Ist der Arbeitsplatz ausreichend beleuchtet?

· Besteht Gefährdung durch Gefahrstoffe (z.B. Kühlschmierstoffe, Petroleum, Spiritus)

· Besteht Brandgefahr durch Gefahrstoffe?

· Besteht Gefährdung durch Lärm, Luft, Klima und Fahrverkehr?

Gefährdung durch Person:

· Wird die geeignete Kleidung getragen? 

· Sind Schmuckteile (Armband oder Ringe abgelegt?)

· Wird die richtige PSA getragen? (Schutzbrille, Sicherheitsschuhe)

· Wird der Maschinenbediener abgelenkt

· Ist der Maschinenbediener entsprechend ausgebildet und unterwiesen?

· Hat der Mitarbeiter die Qualifikation nachgewiesen?

Gefährdungsbeurteilung von konventionellen Drehmaschinen

Gefährdung durch Maschinen und Anlagen

· Ist die Maschine im sicherem Zustand ( Nachweis dokumentiert?)

· Sind Futterschutz und Einschalthebel gesichert

· Futterschlüssel gegen stecken lassen gesichert

· Ist der Drehstahl fest eingespannt

· Ist ein Späneschutz vorhanden

Gefährdung durch Werkstücke

· Werkstückaufnahme (entnahme aus Behälter und einspannen ins Futter)

· Ist das Werkstück fest eingespannt

· Gefahren durch Unwucht

· Gefahren durch Späne

· Werkstückentnahme und -ablage

Gefährdung durch das Arbeitsumfeld
· Bewegen und Arbeiten am Arbeitsplatz (Anordnung und Wege)

· Ausreichende Beleuchtung am Arbeitsplatz 

· Gefährdung durch Gefahrenstoffe (z.B. Kühlschmierstoffe)

· Gefährdung durch das Klima und den Verkehr

Gefährdung durch die Person  

· Persönliche Schutzkleidung

· Ablenkungen des Mitarbeiters

· Ausbildung und Unterweisung des MA (Dokumentation)

Maßnamen:

•Unterweisen der Mitarbeiter und Dokumentieren

•Schutzhaube, falls vorhanden benutzen, Haarnetz tragen, enganliegende Kleidung benutzen
•Keine Handschuhe verwenden
•Umschlossenen Schutz über gesamte Länge verwenden (z. B. Rohr)
•Verkleidung wieder anbringen
•Spänehaken und Besen verwenden
•Schutzbrille tragen
•Hautkontakt so weit wie möglich vermeiden (z. B. Spritzschutz anbringen)
•Hautschutzplan erstellen
•Regelmäßige Benutzung von Hautschutz- und Hautpflegemitteln

•Regelmäßige Überprüfung des Kühlschmierstoffes (pH-Wert, Konzentration, Nitritgehalt)
•Freie oder technische Lüftung vorsehen, evtl. Absaugeinrichtungen
•Schutzschuhe tragen



Gefährdungsanalyse an Flächenschleifmaschinen
Gefährdung durch Maschine und Anlage
· Augenverletzungen durch Schleifscheibenstäube

· Erkrankungen durch Schleifstäube und Aerosole (Kühlmittel)

· Schnittverletzungen an der Schleifscheibe

· Verletzung durch Zerplatzen der Schleifscheibe

· Rückenerkrankung durch Haltungsfehler (falsche Trittflächen u.a.)

· Kopfschmerzen und andere Beschwerden durch falsche oder fehlende Luftzufuhr

Gefährdung durch Werkstück

· Schnittverletzungen durch Grat

· Allgemeine Verletzungsgefahr durch sich lösende Teile

Gefährdung durch das Arbeitsumfeld

· Stossverletzungen durch andere Personen

· Resultierende Verletzungen durch Ablenkung oder mangelnder Beleuchtung

Gefährdung durch die Person

· Verletzungen verschiedener Art durch nicht qualifiziertes Personal

· Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch der PSA

Schutzmassnahmen 
•   Nur qualifiziertes Personal mit ordnungsgemäßer Unterweisung einsetzen

•   Tragen der PSA (Arbeitskleidung, Schuhe, Augenschutz)

•   Maschine auf sicherem Zustand prüfen (Dokumentation)

•   Arbeitsplatz durch geeigneten Raum von störenden Einflüssen schützen und andere   

    Abläufe vor den Einflüssen der Schleifmaschine zu schützen

•   geeignete Schleifscheibe wählen

•   Schleifscheibe durch Klangprobe auf Risse prüfen 

•   Schleifscheibe auf der Scheibenaufnahme auswuchten

•   Scheibenaufnahme fest auf sie Schleifspindel aufziehen

​•   Schleifscheibenabdeckungsklappe verriegeln

•   die richtige Drehzahl der Schleifscheibe wählen

•   Absaugungsanlage ordnungsgemäß einstellen

•   Für angemessene Frischluftzufuhr sorgen

•   Werkstück Entgraten und für sichere, parallele Auflage auf dem Magnettisch sorgen

•   geeignete Spannmöglichkeit wählen (Magnetismus, Materialstärke und Form)

•   Sichern des Werkstückes gegen lösen

•   Kühlmittel auf Menge, ph-Werte, Bakterien, Konzentration regelmäßig kontrollieren und    

    dokumentieren

•   Kühlmittelstrahlen so einstellen um das Nebeln zu vermeiden

•   Ausreichende Beleuchtung

•   Lauf - und Trittflächen in geeigneter Höhe und Größe wählen

Arbeitssicherheit

	1. 
	Was sind die rechtlichen Grundlagen an Gesetzen und Verordnungen für die Arbeitssicherheit?
	· Siebentes Sozialgesetzbuch (SGB VII)

· Unfallverhütungsvorschriften (UVV( VBG)

· Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)

· Gewerbeordnung (GewO)

· Arbeitsstättenverordnung (ArbstättV)

· Gerätesicherheitsgesetz (GSG)

· Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

	2. 
	Welches Gesetz bringt die Unfallverhütungsvorschriften als autonome Rechtsnormen, also wie Gesetze, für die Unternehmen zur Geltung?
	Das siebente Sozialgesetzbuch (SGB VII)

	3. 
	Ist der Geltungsbereich des Arbeitssicherheitsgesetzes auf die Funktion des angestellten Meisters ausgerichtet?
	Das Gesetz bindet jeden, der Pflichten in der betrieblichen Sicherheit zu erfüllen hat.

	4. 
	Erklären Sie den Unterschied zwischen Gefahr und Gefährdung!
	Gefahr ( unmittelbar an der Gefahrenquelle                           (Gefahrenzone)

Gefährdung( in der Schutzzone der Gefahrenquelle

	5. 
	Nennen Sie jeweils ein Beispiel dazu:
	Beispiel: Straßenverkehr

Gefahr ( Überqueren der Fahrbahn

Gefährdung ( Stehen am Fahrbahnrand

	6. 
	Nennen Sie mindestens 4 Gründe warum Arbeitssicherheit wirtschaftlich ist!
	· Einsparung durch Kostenreduzierung

· Im Beitrag der Berufsgenossenschaft, durch reduzierte Kosten für Heil-, Renten- und Kurleistungen

· Wegfall von Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall

· Imageverlust (negative Schlagzeilen in der Presse)

	7. 
	Sie bekommen als Meister  von Ihrem Vorgesetzten die Aufgabe eine neue Fertigung in einer Halle zu planen. Welche Gesetze und Verordnungen sind im wesentlichen zu beachten?
	· Arbeitsstättenverordnung

· Gewerbeordnung

· UVV

· Auflagen der örtlichen Feuerwehr

	8. 
	Ihr Vorgesetzter beauftragt Sie an einer nicht sicherheitstechnisch einwandfreien Maschine einen Mitarbeiter mit einem Auftrag zu beschäftigen. 

Wie verhalten Sie sich?
	Information des Vorgesetzten, 

Beseitigung des Mangels,

bei Nichtbeseitigung des Mangels schriftliche Anweisung

	9. 
	Wenn Sie sich als Meister selbständig machen und Mitarbeiter beschäftigen, müssen Sie in einer Berufsgenossenschaft oder in einer Unfallversicherung mit privater Trägerschaft versichert sein?
	In einer Berufsgenossenschaft

	10. 
	Was sind Sicherheitsbeauftragte, welche Aufgabe haben sie, welche rechtliche Stellung besitzen sie?
	Sie sollen:

· Kollegen zum sicheren Verhalten veranlassen

· Auf Mängel hinweisen

· Ihren unmittelbaren Vorgesetzten bei seiner Aufgabe unterstützen

SiB haben keine Personalverantwortung!

	11. 
	Nennen Sie mindestens 7 Grundforderungen der Arbeitsstättenverordnung?
	Ausreichend Licht, Luft, Platz, Schallschutz, Sozialräume, Waschgelegenheiten, Mutterruheraum

	12. 
	Welche Funktion hat der Betriebsrat in der Arbeitssicherheit?
	· Unterstützung

· Durchführung der Vorschriften

· Beratung

· Betriebsbegehungen

· Arbeitsplatzanalyse

· Betreuung

· Fortbildung

	13. 
	Muß der Betriebsrat in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes nur informiert werden oder hat er auch Mitbestimmungsrecht?
	Der Betriebsrat muß informiert werden und hat 

Mitbestimmungsrecht. (Betr.VG§87)

	14. 
	Dürfen zur Regelung in der Arbeitssicherheit freiwillige Betriebsvereinbarungen zwischen dem BR und dem Unternehmer geschlossen werden?
	Regelungen zur Verbesserung, Ja.

Regelungen zur Verschlechterung, Nein.

	15. 
	Auf Grund welcher gesetzlichen Basis hat der Betriebsrat eine Mitgestaltungspflicht in der Arbeitssicherheit?
	Betriebsverfassungsgesetz (BVG§89)

	16. 
	Was bedeutet der Begriff „LAGetSI“?
	Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

	17. 
	Welche Aufgaben hat die Gewerbeaufsicht?
	Überwachung der Durchführung staatlicher Vorschriften und Verordnungen über den Arbeitsschutz in den gewerblichen Unternehmen.

	18. 
	Welchen Charakter besitzt die Gewerbeaufsicht?
	Polizei-Charakter

	19. 
	Was ist eine „BG“?
	Berufsgenossenschaft

	20. 
	Welche Aufgaben hat die Berufsgenossenschaft? 
	Die Berufsgenossenschaft hat die Aufgaben der Unfallverhütung und Unfallentschädigung.

	21. 
	Wie ist die räumliche Begrenzung eines Wegeunfalls im einfachen Fall definiert?
	Von der Wohnungstür bis zum Arbeitsplatz.

	22. 
	Was ist ein meldepflichtiger Arbeitsunfall?
	· Wenn Arbeitsunfähig länger 3 Tage

· tötliche Arbeitsunfälle

	23. 
	Was ist ein Arbeitsunfall?
	Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung in Ausübung der beruflichen Tätigkeit.

(plötzlich und ungewollt)

	24. 
	Was ist die oberste Priorität bei einem tötlichen Arbeitsunfall?
	Unfallort absichern und gegen Veränderung sichern.

Bei tötlichen Arbeitsunfällen besteht sofortige Anzeigenpflicht.

	25. 
	Was sind die obersten Grundsätze(ZH1/113), wenn Sie in einen Unfallvorgang einbezogen wurden?
	Ruhe bewahren, überlegen, erkennen, handeln

	26. 
	Wieviel % der Mitarbeiter müssen in“ Erster-Hilfe“ ausgebildet sein?
	Bei mehr als 20 anwesenden Versicherten

· in Verwaltungs- und Handelsbetrieben 5%

· bei sonstigen Betrieben 10%

	27. 
	Nach der Arbeitsstättenverordnung, muß nach §7 Abs.3 sich die Beleuchtung nach der Art der Sehaufgabe richten. Wie hoch muß die Stärke der Algemeinbeleuchtung in Lux mindestens sein?
	mind. 500Lux Nennbeleuchtungsstärke

	28. 
	Feuerlöscherinstallation im Betrieb ist?
	Nach Arbeitsstättenverordnung §13

	29. 
	Was bedeutet bei einem Feuerlöscher „6kg ABC- Pulver“ ?
	Pulverlöscher mit 6kg ABC- Löschpulver, geeignet für:

A ( Fest, glutbildende Stoffe

B ( Flüssige Stoffe

C ( Gasförmige Stoffe auch unter Druck

	30. 
	Welcher Grundsatz besteht in der Reihenfolge der Schutzmaßnahmen beim Brandschutz?
	Rettung von Menschenleben geht vor Brandbekämpfung!

	31. 
	Nennen Sie mindestens 4 speziell überwachungspflichtige Anlagen?
	· Anlagen zur Brandbekämpfung

· Elektrische Anlagen

· Transportanlagen, einschl. Anschlagmittel

· Anlagen die mit brennbaren oder explosionsgefährdenden Stoffen betrieben werden

	32. 
	Was bedeutet GS und CE ?
	· GS: geprüfte Sicherheit (national), Prüfung freiwillig.

· CE: erklärte Sicherheit nach Euro-Norm, mindest Standart

( Konformitätserklärung vom Hersteller )

	33. 
	Erklären Sie den Unterschied zwischen Baumusterprüfung, GS – Zeichen und CE – Zeichen?
	

	34. 
	Was sind kraftbetriebene Arbeitsmittel?
	· Kraftmaschinen

· Arbeitsmaschinen

· Kraftübertragungseinrichtungen

	35. 
	Nennen Sie 3 Beispiele von Schutzeinrichtungen an kraftbetriebenen Arbeitsmitteln!
	· Trennende Schutzeinrichtungen

· Ortsbindende Schutzeinrichtungen

· Abweisende Schutzeinrichtungen

· Schutzeinrichtungen mit Annährungsreaktion

	36. 
	Nennen Sie mindestens 3 gemeinsame Anforderungen von Steh- Anlegeleitern!
	· Standsicherheit

· Rutschsicherheit

· Belastbarkeit

· Regelmäßige Prüfung und Dokumentation

· Betriebsanweisung muß auf der Leiter sein

· Leiter muß vor Entsorgung unbrauchbar gemacht werden

	37. 
	Sie wollen Elektroarbeiten durchführen. Ihr Vorgesetzter gibt Ihnen zur Auswahl eine Alu- Stehleiter, bzw. eine mit rotem Decklack versehene Holzleiter. Welche benutzen Sie?
	Die mit rotem Decklack versehene Holzleiter.

	38. 
	Wie oft müssen ortsveränderliche elektrische Anlagen geprüft werden?
	Grundsätzlich halbjährlich, in der Praxis 1 mal im Jahr.

	39. 
	Wie oft müssen ortsfeste elektrische Anlagen geprüft werden?
	Alle 4 Jahre.

	40. 
	Wer darf ortsfeste und wer darf ortsveränderliche elektrische Anlagen prüfen?
	Nur eine Elekrofachkraft.

	41. 
	Darf Jedermann schweißen?
	Ja, im bei sein einer Fachkraft. 

	42. 
	Nennen Sie Brandschutzmaßnahmen beim Schweißen!
	· Wassereimer

· Feuerlöscher

· Brandwache

· Nachsorgende Brandwache

	43. 
	Was ist beim Schweißen bezüglich der Arbeitskleidung zu beachten?
	Die Kleidung muß schwer entflammbar sein, nicht verunreinigt sein (z.B. Fette, Öle, usw.), die Kleidung darf nicht mit Sauerstoff abgeblasen werden.

	44. 
	Wie lautet der Grundsatz bei Schweißarbeiten in brand- und explosionsgefährdeten Bereichen?
	Niemals! Es ist dafür zu sorgen, daß die Brand- und Explosionsgefahr beseitigt wird.

	45. 
	Dürfen Sie an Behältern mit gefährlichen Inhalt alleine schweißen?
	Niemals!

	46. 
	Was sind die rechtmäßigen Grundlagen für den Lärmschutz im Betrieb?
	Die VBG 121

	47. 
	Ab wieviel db(A) ist ein Lärmbereich zu kennzeichnen?
	85 db

	48. 
	Ab wieviel db(A) muß Gehörschutz getragen werden?
	90 db

	49. 
	Wie lange müssen Sie Ermittlungen der Lärmbereiche festgestellten Ergebnisse aufbewahren?
	Mindestens 30 Jahre.

	50. 
	Ihr Vorgesetzter weist Sie an Gehörschutzmittel im Lärmbereich zu tragen. Müssen Sie diesem folgen?
	Ja. (VBG 121, §7 Abs.2)

	51. 
	Nennen Sie mindestens 7 der 15 Gefährlichkeitsmerkmale wonach gefährliche Stoffe definiert sind!
	· explosionsgefährlich

· brandfördernd

· hochentzündlich

· leichtentzündlich

· entzündlich

· sehr giftig

· giftig

· mindergiftig

· ätzend

· reizend

	52. 
	Ethylalkohol ist reizend und hochentzündlich eingestuft. Sie beauftragen einen 17 jährigen Auszubildenden mit der Reinigung von Teilen mit Ethylalkohol. Dürfen Sie das, mit Begründung?
	Ja. Da der Azubi über 16 Jahre alt ist. Ferner muß diese Tätigkeit zur Erreichung seines Ausbildungsziels notwendig sein und er muß unter Aufsicht eines Fachkundigen handeln. 


	

	
	Firma
	Betriebsanweisung

gem. GefStoffV § 20
	Nr.
	

	

	
	1. Anwendungsbereich
	

	

	
	Schweißen unter Absaugung mit Zusätzen mit über 5 % Chrom oder Nickel durch Schweißer in Abt.

__________________________________________________________________________


	

	

	
	2. Gefahrstoffbezeichnung
	

	

	
	Chrom (V)-Verbindungen (Chromate) und Nickel im Schweißrauch
	

	

	
	3. Gefahren für Mensch und Umwelt 
	

	

	
	
	
	Bestimmte Chrom- und Nickelverbindungen können in hohen Konzentrationen im Atemtrakt Krebs hervorrufen

Belastung des Atemtrakts durch höhere Schweißrauchkonzentrationen

Augen- und Hautgefährdung durch UV-Strahlung

Gefährdungen durch elektrischen Strom

Verbrennungsgefahr durch Funkenflug und heiße Teile


	
	
	

	

	
	
	4. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	
	

	

	
	Schweißrauche im Entstehungsbereich absaugen

auf Wirksamkeit der Absaugung achten

Einnahme einer Arbeitsposition, bei der der Atembereich möglichst von Schweißrauchen freibleibt

bei ungünstigen Absaugverhältnissen (Schweißrauch im Atembereich) Atemschutzmaske mit Partikelfilter P 3 oder belüfteten Helm benutzen

als besondere persönliche Schutzausrüstung sind zu verwenden; Schweißerschutzschirm mit Filter Schutzstufe je nach Schweißverfahren, Schweißerschutzkleidung, Gehörschutz

beim Schweißen in engen Räumen oder Behältern Betriebsanweisung Nr.___________________________ 
beachten

am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen, trinken


	

	
	
	

	
	
	5. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall
	Notruf
	

	
	
	

	
	bei Ausfall der Absaugeinrichtung sofort Vorgesetzten informieren


	

	
	
	

	
	
	6. Verhalten bei Unfällen - Erste Hilfe
	    Notruf
	

	
	
	

	
	Unfälle sofort an Vorgesetzten melden

Nach Einwirkung durch elektr. Strom sofort Ersthelfer Tel.______________________________ und Arzt
Tel.________________________________ verständigen


	

	
	
	

	
	
	7. Instandhaltung und Entsorgung
	
	

	
	
	

	
	Täglich Absaugeinrichtung, Schweißgerät und Kabel auf Schäden prüfen
(Sicht- und Funktionsprüfung)

beschädigte Absaugschläuche ausbessern oder erneuern, beschädigte elektrische Einrichtungen zur Instandsetzung geben

bei Einzelabsaugung Filter gemäß Betriebsanleitung der Herstellers austauschen

gebrauchte Filter austauschen
	

	
	
	

	
	Datum
	
	Unterschrift
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Arbeitssicherheitsunterweisung:

Aufgabe: Erstellen Sie einen Entwurf einer allgemeinen Arbeitssicherheitsunterweisung. Die Nennung von Kernaussagen reicht für die korrekte Beantwortung.

Lösung:

Arbeitssicherheitsunterweisung (ASI):

· Hinweisen

· Informieren

· Belehren

· Unterweisen

· Kontrollieren

Inhalte arbeitsplatzbezogener Unterweisungen:

Neben allgemeinen Sicherheitsinformationen ist bei Mitarbeitern/ -innen, innerhalb des Unternehmens vor Aufnahme Ihrer Tätigkeit eine arbeitsplatzbezogene Unterweisung erforderlich, sie umfasst z.B.:

· Bekannt machen der Sicherheitsbeauftragten und Erste-Hilfe Mitarbeiter

· Informationen für die korrekte Bedienung von Anlagen und Betriebsmitteln und Funktionsweise der Sicherheitseinrichtungen.

· Informationen über Arbeitsverfahren, Einrichtungen, Werk- und Hilfsstoffe am Arbeitsplatz

· Informationen über Ersatzbeschaffung und Entsorgung von Materialien und Stoffen.

· Informationen der Umgebungseinflüsse.

· Spezielle Gefahren am Arbeitsplatz, sowie Maßnahmen zu Ihrer Abwendung.

· Benutzen von Schutzvorrichtungen, Persönlicher Arbeitsschutz und Hilfswerkzeugen

· Zweckmäßige Arbeitskleidung und Benutzung von persönlicher Schutzausrüstungen.

· Verbot bestimmter Arbeiten

· Lage von Haupt- und Notschaltern, Verhalten bei Störungen.

· Informationen über Transportvorgänge und Transportwege 

Jede Unterweisung muss auf den Einzelfall abgestimmt werden. Teilnahme der Unterweisung sollte durch Unterschrift bestätigt werden. Einmal jährlich die Arbeitssicherheitsunterweisung wiederholen, wenn nicht besondere Sondervorschriften vorhanden sind.

Erstellung von Unterweisungsunterlagen:

1. Schritt: Die entsprechende Tätigkeit des Mitarbeiters unter Sicherheits- und Gesundheitsaspekten analysieren.

2. Schritt: Anweisungen formulieren:

Unter welchen Umständen soll der Mitarbeiter in seinem Arbeitsbereich

· was tun?

· Was unterlassen?

3. Schritt: Fragen, Merksätze und Begründungen den Anweisungen zuordnen

Materialien für die Unterweisung:

Unterweisende müssen für den entsprechenden Bereich die zutreffenden Sicherheitsaussagen kenne.

Zu finden sind diese Aussagen in:

· Unfallverhütungsvorschriften

· Richtlinien und Sicherheitsregeln der Berufsgenossenschaften

· Staatliche Arbeitsschutzvorschriften

· Bedienungsanleitungen, Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe

· Betriebliche Unterweisungsunterlagen.

Muster zur Aufbereitung der Unterweisungsinhalte:


Tätigkeit / Arbeitsbereich




1. Welche Gefahren

Welche Regelungen aus

Welche Schutzmaßnahmen

Können auftreten?

UVV sind zu beachten.

Sind zu treffen

Schrittweises Vorgehen bei der Unterweisung:

1. Schritt: Dem Mitarbeiter

· seine Eingebundenheit in den Betrieb verdeutlichen

· die Gefährlichkeit seiner Tätigkeit klarmachen

· die Grundsätze der Arbeitssicherheit erläutern und ihn dadurch für die Arbeitssicherheit gewinnen

2. Schritt: Den Mitarbeiter

· über Erfahrungen berichten lassen

· bei der Suche nach Lösungen einschalten und ihn so an der Sicherheit aktiv beteiligen

3. Schritt: Mit dem Mitarbeiter

· Situationen im Einzelnen durchdenken

· Einrichtungen und Geräte an Ort und Stelle benutzen und Arbeitsweise zeigen lassen

· Übungen durchführen und ihm damit ein Handlungskonzept vermitteln

4. Schritt: Den Mitarbeiter:

· beim Wort nehmen, an „Abmachungen“ binden, zur Rechenschaft ziehen

· bei beobachtetem Fehlverhalten direkt korrigieren und ihn so zu Pflichtbewusstein bringen.

Aufgabe:

Beschreiben Sie die Sicherheitsmerkmale für die gewährleistete Betriebssicherheit des Mobilkranes und der Anschlagmittel.

Lösung:

-Belastungsangaben prüfen

-Überlastsicherung

-Geprüfter Kranführer (Berechtigung/Befähigung für diesen Kran)

-Richtiges Anschlagen (nicht über Scharfe Kanten)

-Prüfen der Anschlagmittel auf einwandfreiem Zustand

-Absperrung im Gefahrenbereich

-PSA = Persönliches Schutzausstattung (Helm, Handschuhe, Sicherheitsschuhe)

-Hakensicherung

-Prüfintervalle des Kranes beachten

-Unfallverhütungsvorschriften beachten

-Sicherheitsunterweisung

-Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten (im Schwenk, Gefahrenbereich)

